
Satzung  

über die Straßenreinigung in der Stadt Oldenburg in Holstein   

(Straßenreinigungssatzung)  

in der Fassung des 2. Nachtrags vom 17.12.2015   
  
  

  

Aufgrund der §§ 4 und 17 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO), 

des § 45 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Schleswig-Holstein 

(StrWG) und der §§ 1 und 6 des Kommunalabgabengesetzes des Landes 

Schleswig-Holstein (KAG) wird nach Beschlussfassung durch die Stadtverordne-

tenversammlung vom 10. Dezember 2013 und der Beschlussfassung vom 

18.12.2014, sowie 17.12.2015 folgende Satzung erlassen:  

  

  

§ 1  

Gegenstand der Reinigungspflicht  

  

(1) Die Stadt betreibt die Reinigung der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten 

Straßen, Wege und Plätze (öffentliche Straßen) innerhalb der geschlosse-

nen Ortslage, bei Landes- und Kreisstraßen jedoch nur innerhalb der Orts-

durchfahrten, einschließlich der öffentlichen Straßen innerhalb der Ortsteile 

Dannau, Kleinwessek, Kröß, Johannisdorf, Lübbersdorf, Lübbersdorfer 

Baum und Lübbersdorfer Kleinsthofsiedlung sowie der Rehkamp, als öffent-

liche Einrichtung, soweit die Reinigungspflicht nicht nach § 2 anderen aufer-

legt wird.   

  

(2) Die Reinigungspflicht der Stadt umfasst die Reinigung der Fahrbahnen. Zur 

Fahrbahn gehören auch die Trennstreifen, die befestigten Seitenstreifen, 

die Rinnensteine (Entwässerungsrinnen), die Parkbuchten, die Bushalte-

buchten sowie die Radwege.  

  

(3) Zur Reinigung gehört auch der Winterdienst. Dieser umfasst das Schnee-

räumen auf den Fahrbahnen, Fußgängerüberwegen und der besonders ge-

fährlichen Fahrbahnstellen sowie das Bestreuen dieser Flächen bei 

Schnee- und Eisglätte, bei denen die Gefahr auch bei Anwendung der im 

Verkehr erforderlichen Sorgfalt nicht oder nicht rechtzeitig erkennbar ist.  

  

  

§ 2  

Auferlegung der Reinigungspflicht  

  

(1) Die Reinigungspflicht wird in der Frontlänge der anliegenden Grundstücke 

den           Eigentümerinnen oder Eigentümern dieser Grundstücke für fol-

gende Straßenteile auferlegt, soweit nicht die Reinigungspflicht nach §§ 1 

und 7 von der Stadt übernommen ist:  

  

a) für die Gehwege einschließlich derjenigen Teile, die als Parkplatz für 

Kraftfahrzeuge besonders gekennzeichnet sind,  

b) für die begehbaren Seitenstreifen,  

c) für die Radwege, auch soweit deren Benutzung für Fußgänger geboten 

ist  

d) für die Fußgängerstraßen,  

e) für die nur für Fußgängerinnen/Fußgänger bestimmten Teile von Fuß-

gängerstraßen, f)  für die Rinnsteine,  

g) für die Gräben,  

h) für die Grabenverrohrungen, die dem Grundstücksanschluss dienen,  
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i) für die Hälfte der Fahrbahnen mit Ausnahme der als Parkplatz für Kraft-

fahrzeuge besonders gekennzeichneten Flächen.  

  

(2) Anstelle der Eigentümerin oder des Eigentümers trifft die Reinigungspflicht  

  

a) die Erbbauberechtigte oder den Erbbauberechtigten,  

b) die Nießbraucherin oder den Nießbraucher, sofern sie oder er unmittel-

baren Besitz  am gesamten Grundstück hat,  

c) die dinglich Wohnberechtigte oder den dinglich Wohnberechtigten, so-

fern ihr oder ihm das ganze Wohngebäude zur Benutzung überlassen 

ist.  

  

(3) Ist die oder der Reinigungspflichtige nicht in der Lage, ihre oder seine Pflicht 

persönlich zu erfüllen, so hat sie oder er eine geeignete Person mit der Rei-

nigung zu beauftragen. In diesem Falle haftet der oder die Reinigungspflich-

tige jedoch weiter für die Erfüllung der Straßenreinigungspflicht.  

  

(4) Auf Antrag der oder des Reinigungspflichtigen kann eine Dritte oder ein Drit-

ter durch schriftliche Erklärung gegenüber der Stadt Oldenburg in Holstein 

mit deren Zustimmung die Reinigungspflicht an ihrer oder seiner Stelle 

übernehmen, wenn eine ausreichende Haftpflichtversicherung nachgewie-

sen wird. Die Zustimmung ist jederzeit widerruflich und nur solange wirk-

sam, wie eine ausreichende Haftpflichtversicherung für den Dritten besteht. 

Für die Zeit der Übertragung haftet die oder der nach Absatz 1 und 2 ur-

sprünglich Verpflichtete für die ordnungsgemäße Straßenreinigung nicht, 

sondern allein die oder der übernehmende Dritte.   

  

  

  

§ 3  

Art und Umfang der Reinigungspflicht  

  

(1) Die Reinigungspflicht umfasst die Säuberung der in § 2 Absatz 1 genannten 

Straßenteile einschließlich der Beseitigung von Abfällen geringen Umfangs 

und Laub. Wildwachsende Kräuter sind zu entfernen. Chemische Pflanzen-

vernichtungsmittel dürfen dafür nicht eingesetzt werden. Einer mit der Rei-

nigung verbundenen Staubentwicklung ist vorzubeugen. Kehricht und Unrat 

sind nach der Beendigung der Reinigung unverzüglich zu entfernen.   

  

(2) Die Reinigung der zu reinigenden Straßenteile nach § 2 Abs. 1 hat nach 

Bedarf, mindestens jedoch einmal im Monat zu erfolgen. Die Einläufe in 

Entwässerungsanlagen und die dem Feuerlöschwesen dienenden Wasser-

anschlüsse (Unterflurhydranten) sind jederzeit sauber und von Schnee und 

Eis freizuhalten.  

  

(3) Die Gehwege sind in den Wintermonaten in einer Breite von 1,50 m von 

Schnee freizuhalten. In den Fußgängerzonen Markt, Kuhtorstraße und 

Schuhstraße, den verkehrsberuhigten Bereichen und in Bereichen, in denen 

kein Gehweg vorhanden ist, ist beim Winterdienst von den Anliegern ein 

Streifen von 1,50 Meter Breite, gemessen von der jeweiligen gemeinsamen 

Grenze zwischen den Anliegergrundstücken und der öffentlichen Verkehrs-

flächen zu räumen und zu streuen. Bei Eis- und Schneeglätte sind die Fuß-

gängerüberwege und die besonders gefährlichen Stellen auf den von 
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Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümern zu reinigenden 

Fahrbahnen – wenn nötig auch wiederholend – zu bestreuen.  

  

(4) Auf Gehwegen ist bei Eis- und Schneeglätte zu streuen, wobei die Verwen-

dung von Salz oder sonstigen auftauenden Stoffen grundsätzlich unzulässig 

ist. Ihre Verwendung ist nur erlaubt  

  

a) in besonderen witterungsbedingten Ausnahmefällen (z. B. Eisregen), in 

denen durch  

Einsatz von abstumpfenden Mitteln keine hinreichende Streuwirkung zu 

erzielen ist,  

b) an besonders gefährlichen Stellen an Gehwegen wie z. B. Treppen, 

Rampen, Brückenauf- und abgängen, starken Gefälle bzw. Steigungs-

strecken oder ähnlichen Gehwegabschnitten.  

  

Baumscheiben und begrünte Flächen dürfen nicht mit Salz oder sonstigen 

auftauenden Mitteln bestreut werden. Salzhaltige oder sonstige auftauende 

Mittel enthaltener Schnee darf auf ihnen nicht abgelagert werden.  

  

 Die verwendeten und verbleibenden Streumittel sind nach Wegfall der Glätte 

aufzukehren sowie ordnungsgemäß und schadlos zu entsorgen. Streumittel 

dürfen ebenso wie Laub nicht vom Gehweg und von den Grundstücken in 

den Rinnstein gekehrt werden.  

  

(5) Bei Schneefall und Glättebildung in der Zeit von 8.00 – 20.00 Uhr sind un-

verzüglich nach Beendigung des Schneefalls bzw. nach dem Entstehen der 

Glätte Schnee zu räumen und Glätte zu beseitigen. Nach 20.00 Uhr gefalle-

ner Schnee und entstandene Glätte sind werktags bis 8.00 Uhr, sonn- und 

feiertags bis 9.00 Uhr, des folgenden Tages zu beseitigen; dies gilt auch für 

Glätte, die durch festgetretenen Schnee entstanden ist.  

   

(6) Schnee und Eis sind auf dem an die Fahrbahn grenzenden Teil des Geh-

weges oder einem Seitenstreifen zu lagern. Wo dies nicht möglich ist, kön-

nen Schnee und Eis auch auf dem Fahrbahnrand gelagert werden. Der 

Fahr- und Fußgängerverkehr darf hierdurch nicht gefährdet werden. Die 

Einläufe in Entwässerungsanlagen und die Hydranten sind dabei von Eis 

und Schnee und Eis freizuhalten. Von anliegenden Grundstücken darf der 

Schnee nicht auf die Straße geschafft werden.  

  

(7) Gehwege im Sinne der vorstehenden Absätze sind alle Straßenteile, deren 

Benutzung durch Fußgängerinnen und Fußgänger geboten ist. Hiervon ist 

die Straßenfläche in den Fußgängerzonen ausgenommen, die dem Fahr-

zeugverkehr in der dafür vorgesehenen  

Zeit dient.  

  

  

§ 4  

Außergewöhnliche Verunreinigung von Straßen  

  

Wer eine öffentliche Straße über das übliche Maß hinaus verunreinigt, hat die 

Verunreinigung  ohne Aufforderung und ohne schuldhafte Verzögerung zu be-

seitigen, Tierkot ist vom Tierhalter oder Tierführer unverzüglich zu entfernen; 

andernfalls kann die Stadt Oldenburg  in Holstein die Beseitigung der Verunrei-

nigung auf Kosten der bzw. des Reinigungspflichtigen vornehmen lassen. Unbe-
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rührt bleibt die Verpflichtung der oder des Reinigungspflichtigen, die Verunreini-

gung zu beseitigen, soweit ihr oder ihm dieses zumutbar ist.   

  

 

 

  

§ 5  

Ordnungswidriges Verhalten  

  

Ordnungswidrig handelt, wer als Verpflichtete oder Verpflichteter gemäß § 2 o-

der 4 vorsätzlich oder fahrlässig gegen die Vorschriften der §§ 3 und 4 dieser 

Satzung verstößt. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 500 € 

geahndet werden.  

  

  

§ 6  

Grundstücksbegriff  

  

(1) Grundstück im Sinn dieser Satzung ist ohne Rücksicht auf die Grundbuch-

bezeichnung jeder zusammenhängende Grundbesitz, der eine wirtschaftli-

che Einheit nach dem Bewertungsgesetz bildet.  

  

(2) Als anliegend im Sinne dieser  Satzung gilt auch ein Grundstück, das durch 

einen Graben, eine Böschung, einen Grünstreifen, eine Mauer oder in ähn-

licher Weise vom Gehweg oder von der Fahrbahn getrennt ist, gleich, ob es 

mit der Vorder- oder Hinterfront oder den Seitenfronten an der Straße liegt, 

das gilt jedoch nicht, wenn ein Geländestreifen zwischen Straße und 

Grundstück nach § 2 StrWG weder dem öffentlichen Verkehr gewidmet 

noch Bestandteil der Straße ist.  

  

  

§ 7   

Umfang der städtischen Straßenreinigung  

  

(1) Die Stadt Oldenburg in Holstein übernimmt die Reinigungspflicht für die im 

Straßenverzeichnis (Anlage zu dieser Satzung) aufgeführten Straßen wie 

folgt:  

  

a) die Reinigung der in § 2 Abs. 1 Buchst. f und i bezeichneten Straßenteile 

der im Straßenverzeichnis aufgeführten Durchgangsstraßen erfolgt wö-

chentlich,  

b) die Reinigung der in § 2 Abs. 1 Buchst. f und i bezeichneten Straßenteile 

der im Straßenverzeichnis aufgeführten Wohn- und Anliegerstraßen er-

folgt 14-tägig, in der Zeit vom 01.09. – 30.11. jeden Jahres wöchentlich,  

c) die Reinigung der in § 2 Abs. 1 Buchst. d bezeichneten Straßenteile der 

Fußgängerstraßen erfolgt wöchentlich; in der Zeit vom 01.04. – 30.09. 

jeden Jahres erfolgt zusätzlich dreimal wöchentlich eine Zusatzreinigung 

der in § 2 Abs. 1 Buchst. e bezeichneten Straßenteile auf dem Markt, in 

der Schuhstraße vom Markt bis zur Einmündung in die Große Schmütz-

straße und in der Kuhtorstraße vom Markt bis zur Einmündung in die 

Schauenburger Straße.   
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(2) Die Stadt  ist hinsichtlich der Durchführung  der Reinigungsarbeiten nach § 

3 Abs. 1 dieser Satzung an einen bestimmten Wochentag oder eine be-

stimmte Uhrzeit nicht gebunden.  

  

  

§ 8  

Straßenreinigungsgebühren  

  

Zur teilweisen Deckung der Kosten für von ihr durchgeführten die Reinigung der 

öffentlichen Straßen erhebt die Stadt Oldenburg nach einer zu dieser Satzung 

zu erlassenen Gebührensatzung Straßenreinigungsgebühren nach § 6 Abs. 2 

KAG in Verbindung mit § 45 Abs. 3 Nr. 3 StrWG.   

  

  

§ 9  

Verarbeitung personenbezogener Daten  

  

(1) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach dieser Satzung ist die Stadt berechtigt, 

die erforderlichen personen- und grundstücksbezogenen Daten aus den 

Unterlagen des Grundbuchamtes, des Katasteramtes, der Meldebehörde 

und der unteren Bauaufsichtsbehörde gemäß § 13 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 

11 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 3 des Landesdatenschutzgesetzes zu erheben. Ins-

besondere ist die Stadt berechtigt,  

  

a) Angaben aus den Grundsteuerakten, wer Grundstückseigentümerin 

und/oder Grundstückseigentümer des jeweils an die zu reinigenden 

Straße angrenzenden Grundstückes ist und deren und/oder dessen An-

schrift, sofern § 31 Abs. 3 Abgabenordnung nicht entgegensteht;  

b) Angaben des Grundbuchamtes aus den Grundbuchakten und des Katas-

teramtes aus seinen Akten, wer Grundstückeigentümerin und/oder 

Grundstückseigentümer   ist und deren und/oder dessen Anschrift;  

c) Angaben der Meldebehörde aus dem Melderegister über die Anschrift 

der Grundstückeigentümerin und/oder Grundstückseigentümer des je-

weils an die zu reinigenden Straße angrenzenden Grundstückes ist, so-

fern § 2 Abs. 4 des Landesmeldegesetzes nicht entgegensteht;  

d) Angaben des Katasteramtes zu den Abmessungen des jeweils an die zu 

reinigenden  

Straße angrenzenden Grundstückes;  

e) Angaben der unteren Bauaufsichtsbehörde zur Abgrenzung der öffentli-

chen Grundstücke zu den jeweils an die zu reinigenden Straße angren-

zenden Grundstücke;  

f) Angaben des Grundbuchamtes bzw. des Katasteramtes zur Abgrenzung 

der gemeindlichen Grundstücke zu den jeweils zu reinigenden Privat-

grundstücke   

  

zu verwenden.  

  

Die Stadt darf sich diese Daten von den genannten Ämtern und Behörden 

übermitteln lassen und zum Zwecke der Ermittlung der Reinigungspflichten 

nach dieser Satzung weiterverarbeiten.  

  

(2) Die nach Abs. 1 erhobenen sowie die weiteren im Zusammenhang mit der 

Straßenreinigung angefallenen personenbezogenen Daten die der Stadt 

oder von ihr beauftragte Dritte nur zum Zweck der Erfüllung der Aufgaben 



       

6 

der Stadt als Trägerin der Straßenreinigung verwenden, speichern und wei-

terverarbeiten. Für die Löschung personenbezogener Daten findet § 28 

Abs. 2 Landesdatenschutzgesetz Anwendung.  

  

  

§ 10  

Inkrafttreten  

  

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2016 in Kraft.   

  

________________________________________________________________ 

  
Satzung veröffentlicht in den Lübecker Nachrichten – Ostholsteiner Teil Nord – am 07. Januar 2016 
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Anlage zur Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Oldenburg in Holstein                               
vom 17. Dezember 2015 

    Straßen Durchgangs-    
straßen                          
gem. § 7 Abs. 1      
Buchst. a) 

Wohn-/ und    
Anliegerstraßen     
gem. § 7 Abs. 1      
Buchst. b) 

Zusatzreinigung 
Innenstadt  
gem. § 7 Abs. 1   
Buchst. c) 

  
   

Adolf-Friedrich Straße 
 

x 
 

Ahornweg 
 

x 
 

Akazienweg 
 

x 
 

Am Eschenberg 
 

x 
 

Am Kuhhof 
 

x 
 

Am Mittelsoll 
 

x 
 

Am Rathsland x 
  

Am Stadtpark 
 

x 
 

Am Voßberg x 
  

Bahnhofstraße x 
  

Birkenweg 
 

x 
 

Breslauer Straße 
 

x 
 

Brookkamp 
 

x 
 

Burgtorstraße x 
  

Carl-Maria-von-Weber-Straße x 
  

Danziger Straße 
 

x 
 

Dresdener Straße 
 

x 
 

Eichdorffstraße 
 

x 
 

Eichenallee 
 

x 
 

Eichenweg 
 

x 
 

Eißfeldstraße 
 

x 
 

Feldstraße x 
  

Friedlandstraße  
 

x 
 

(ohne Haus Nr. 21,23,25,27,51,53,55 und 57) 
   

Giddendorfer Weg x 
  

Ginsterweg 
 

x 
 

Göhler Straße x 
  

Große Schmützstraße x 
  

Güstrower Straße 
 

x 
 

Hagedornbusch 
 

x 
 

Haselweg 
 

x 
 

Hasenkuhle 
 

x 
 

Heckenrosenweg 
 

x 
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Straßen Durchgangs-    
straßen                          
gem. § 7 Abs. 1      
Buchst. a) 

Wohn-/ und    
Anliegerstraßen     
gem. § 7 Abs. 1      
Buchst. b) 

Zusatzreinigung 
Innenstadt  
gem. § 7 Abs. 1   
Buchst. c) 

Heidekamp 
 

x 
 

Heiligenhafener Chaussee 
 

x 
 

Heinrich-Siemßen-Straße x 
  

Hiner den Höfen x 
  

Hinterhörn x 
  

Hoheluftstraße x 
  

Holsteiner Straße x 
  

Holunderweg 
 

x 
 

Hopfenmarkt x 
  

Hospitalstraße x 
  

Johann-Liss-Straße 
 

x 
 

Kastanienallee 
 

x 
 

Kirschenweg 
 

x 
 

Kleine Heide 
 

x 
 

Kleine Schmützstraße x 
  

Kolberger Straße 
 

x 
 

Königsberger Straße 
 

x 
 

Kremsdorfer Weg  x 
  

Kuhtorstraße x 
 

x 

Kurzer Kamp 
 

x 
 

Liliencronstraße 
 

x 
 

Lindenallee mit Ausnahme der privaten  
Stichwege  

x 
 

Markt x 
 

x 

Meiereiweg x 
  

Meyerhoffstraße 
 

x 
 

Mühlenkamp x 
  

Neustädter Straße x 
  

Ostlandstraße x 
  

Papenhof ohne Haus Nr. 7 und 8 
 

x 
 

Platanenallee (von der Einmündung Meierei-
weg bis Einmündug Milchdamm parallel zur 
Bahnstrecke) 

x   

Platanenallee (ohne Nr. 2a, 2b, 2 c, 2d,     
4,6,8,10, 12, 14, 16)  

x 
 

Platanenhof 
 

x 
 

Posener Weg 
 

x 
 

Rossittenstraße 
 

x 
 

Rostocker Straße 
 

x 
 

Rotdornweg 
 

x 
 

Sanddornweg 
 

x 
 

Schauenburger Straße x 
  

Schlehenweg 
 

x 
 

Schuhstraße im Bereich zwischen Markt und 
Große Schmützstraße 

x 
 

x 
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Straßen Durchgangs-    

straßen                          
gem. § 7 Abs. 1      
Buchst. a) 

Wohn-/ und    
Anliegerstraßen     
gem. § 7 Abs. 1      
Buchst. b) 

Zusatzreinigung 
Innenstadt  
gem. § 7 Abs. 1   
Buchst. c) 

Schuhstraße im Bereich zwischen Große 
Schmützstraße und Bahnhofstraße/Kieler  
Chaussee und Große Schmützstraße  

x 
  

Sebenter Weg x 
  

Schweriner Allee mit Ausnahme der Stichwege x 
  

Stettiner Straße  
 

x 
 

Stichstraße bei Netto 
 

x 
 

Stichstraße von der Schweriner Allee zur 
Reihenhausanlage am Giddendorfer Weg  

x 
 

Sudetenstraße 
 

x 
 

Tilsiter Straße 
 

x 
 

Ulmenweg 
 

x 
 

Wacholderweg 
 

x 
 

Wagriaweg 
 

x 
 

Weidenkamp 
 

x 
 

Weißdornweg 
 

x 
 

Wismarer Straße 
 

x 
 

 

 
 

 


